
II- 2.,09'" der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates .-
XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. : 2 5. Jarl. 1973 

A n fra g e 

der Abgeordneten KINZL, I1.SLqlCl\<i\ef ,;:O.re1.1:e~ea<etl ~.; ~~{?C 
und Genossen .'f e-\ V\ J 
an den Bundesminister für soziale Venlaltung 
betreffend Härten in der Durchführung des ASVG 

Bekanntlich gibt es zahlreiche selbständige Bauern, besonders 

kleinerer und mittlerer Betriebe, die zur Verbesserung ihrer 

Einkommenslage einen Nebenerwerb außerhalb der Landwirtschaft 

ausüben. Wenn sie eine unselbständige Tätigkeit im Inland aus­

üben, sind sie auf Grund dieser Tätigkeit ASVG-versichert und 

damit automatisch von der Beitragsentrichtung zur Bauernkranken­

und -pensionsversicherung befreitl 

üben diese Bauern jedoch eine gleichartige unselbständige Tätig­

keit in der Bundesrepublik Deutschland aus, so sind sie nach 

der RVO sowohl kranken-, pensions- als auch unfallversichert, 

und nach dem zwischenstaatlichen Sozialversicherungsr~chtsind 

ihnen die Ansprüche auch bei einem Aufenthalt im Inland gewahrt. 

Sie genießen also einen vollen sozialversicherungsrechtlichen 

Schutz für sich und ihre Familienangehörigen. 

Dennoch sind diese selbständigen Bauern zum Unterschied von den 

im Inland auch als Arbeitnehmer beschäftigten Bauern von der Ver­

sicherungspflicht nach dem B-KVG und B-PVG nicht befreit und 

haben daher doppelte Beiträge zu bezahlen. Da diese Sonderregelung 

bei einer Beschäftigung im Ausland den Betroffenen meist nicht be­

kannt ist, kommt es oft zu beträchtlichen Nachzahlungen, denen 

keine Möglichkeit, Leistungen in Anspruch zu nehmen, gegenüber­

steht. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes-
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minister für soziale Verwaltung die 

A n fra g e 

1) Sehen Sie, Herr Minister, eine Möglichkeit, die aufgezeigten 

Härten bzw. diese unterschiedliche und in der Sache nicht 

gerechtfertigte Behandlung zu beseitigen? 

2) Falls eine Änderung im Erlaßwege nicht möglich sein sollte, 

sind Sie, Herr Minister, bereit, eine entsprechende Novelle 

zum ASVG dem Nationalrat zu übermitteln? 
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